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fûerr ©emeinberat ®t. âtebti, berichtete eingehenb über
bie an ber erroeiterten atorftanbsfitpng beS f'antonaten
©eroerbeoerbanbeé» befproct)enen MemoriatSanträge betr.
Cantonales ©(eftrijitâtêroerf itnb ©rr^ötjung be§ Sanbe§=

beitraget an ba§ fantonaïe Sehrlingêpatronat »on 1500
granfen auf 3000 gr. gn ba§ fantonaïe ®tnigung§=
amt rourben at§ Mitgtieber oergefctftagen bie Herren:
©pengtermeifter 3. Öofjbarb unb jfjimmermeifter £>.

ffroeifet. 9tt§ Mitgtieb in ba§ Set)rIing§patronat fommt
£>err Mecfjaniter gelber in 9îâfet§ in ffiorfctjtag. ®ie
Kanton§fcf)uIfrage gab 9tntafj ju reget ®i§fuffioit. ®abei
tourbe betont, bafs bie ©rricf)tung einer eigenen Kantonë»
fcfjule fetjr roünfcf)bar märe, nom gewerblichen ©tanb»
punfte aber ber enblicfje 2fu§bau ber fpanbroerferfcfntte
Oiottoenbigfeit fei. 9tu§ bem 20jät)rigen fßrooiforium
muffe enbficf) einmal etroa§ ©anzeê gefcftaffen merben.
®ie heute befiefyenben 93ert)ättmffe finb unhaftbar ge=

roorben unb rufen nun energifcf) einer gtünbticfjen 5ßer=

befferung. ®ie Ototroenbigf'eit ber ^anbioerferfdjule toirb
loohf oon niemanb mehr bezweifelt merben. S)ie ffei=

genbe grequenz beroeift biefefbe zur ©enüge. ôeute mehr
al§ je merben Ütnforberungcn an ben Kianbroerler gefteüt,
bie eine tüchtige Sifbung in ©djute unb iöeruf erf)eifcf)en.
®ie ^anbroerferfcf)ufe iff bap berufen, bem fünftigen
^»anbmerfer eine grünbliche ißorbilbung p geben. ®ie
Serfammfung iff einffimmig ber Meinung, baff, menn
bie Söfung ber KantonSfcfjutfrage, mit metdjer auch bie»

jenige ber fpnbroerf'erfchnte eng oerbunben iff, in bie

gerne gerücft merben foltte, ber ©emerbenerein mit äffen

ihm p ©ebote ftehenben Mitteln bie unoerzügtictje görbe»

rung pr äkrbefferitng ber unhaltbaren SBertjättniffe ber
fpanbroerferfchute ait bie Çanb nehmen müffe. @§ iff
fefjr p bebauern, bafj fortmährenb ©djüter roegen tptah»
ntangef prücfgeroiefen merben müffen infolge abfofut
ungenügenber unb ungeeigneter 9täumtict)feiten.

dol3«3Rarftterid)te*
.fptjucrfauf nach granfreicfj. ®te Mitteilung, 100=

nach ba§ Çofjabf ont men ziuifctjen ber © et) m e i 3

unît) grant reich neuerbingS geregelt fei, muff bafjin
berichtigt merben, baff fein neueê §ofpb£'ommen, mie
nach biefer Mitteilung angenommen merben tonnte, mit
granfreicf) abgefcfftoffen roorben iff, fonbern bafj bie

^Regelung ficf) nur auf bie 9Îefttieferrtngen für bie

Stnfang Mai 1918 abgefctjtoffene Konoention, bie bté

pin 31. ©ejember erfüllt fein fotlte, bezieht. ®ie fran»
pfiffen Abnehmer machten nämlich im ®epmber Miene,
ben ©tanbpuuft einzunehmen, bafj atteS ipotj, ba§ bis

jum 31. ®ejember nicht abgeliefert fei, oon ihnen nicht
mehr übernommen merben müffe. ©ê ift nun gelungen,
ben StbfieferungStermin auf biefe alte Konoention bis

jum 3 0. März p oertängern, bamit bie Söare, bie

oielenortë feit Monaten fpebiti'onêbereit auf ben ©ägen
liegt unb infolge Magenmangefs unb fchtedfter 9Sagen=

ftetfung oon feiten granfreicf)§ im ©ommer unb ^»erbft
nicht abfpebiert merben tonnte, zum 33erfanb gelangen
fann. ©in ©runb, belroegen bie Sage auf bem §otz=
marf't attgir zuoerfichttich aufjufaffen, beftet)t infotgebeffen
nicht.

ätom .»ofzutarft. ©ine 200 Mann ftarfe 23erfämm-
tung oon ißertretern ber ©emeinben, Korporationen unb
îjîrioatroalbbefihern fafjte an einer Tagung in grauen»
fetb nacfj einem ^Referate be§ ifträfibenten be§ $hur=
gauifchen ©ägereioerbanbe§, .fberrn atad)mann oon
it a b or f, über bie gegenmärtigen §otzmarftoerhâltniffè
einffimmig ben ^öefdfjlufs, an bie juftänbigen iöehörbcn
ba§ ©efuctj- p richten, e§ fei ba§ 2tu§fuhroerbot
aus bem Kanton, fomie ba§ SSerbot ber Steige»
rung en aufzuheben, gerner mürbe befctjloffen, für
bie äöalbbefitfer unb bie Zpotzhänbter je eine befonbere
Drganifation zu grünben, um bie gegenfeitigen gntereffeu
beffer roahren zu tonnen.

©tu iPtsprobujentcuoerbaub öeö Kantons
mürbe in Rurich gegrünbet unb zu beffen fßräfibenteu
Kantonlrat 91 ub. ©treuIi in Jorgen gemähtt. ®ie
ißerfammtung befdjfofj, bei ben ®unbe§behörben bie
9t uf heb un g be§ ©antoerbote§ für ®annenhotj
Zu oerfangen, ba§ eine unnötige Schif'ane bebeute.

Oerscbleâenes.
v ataumcifter ©rrntn gectcr=9lffottcr in ©rend)en

ftarb am 6. gebruar im Sffter oon 3772 fahren an
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Herr Gemeinderat Dl, Aebli, berichtete eingehend über
die an der erweiterten Vorstandssitzung des kantonalen
Gewerbeverbandes besprochenen Memorialsanträge betr.
kantonales Elektrizitätswerk nnd Erhöhung des Landes-
beitrages an das kantonale Lehrlingspatronat von 1500
Franken auf 3000 Fr. In das kantonale Einigungs-
amt wurden als Mitglieder vorgeschlagen die Herren:
Spenglermeistèr I. Boßhard und Zimmermeister H.
Zweifel. Als Mitglied in das Lehrlingspatronat kommt
Herr Mechaniker Felder in Näfels in Vorschlag. Die
Kantonsschulfrage gab Anlaß zu reger Diskussion. Dabei
wurde betont, daß die Errichtung einer eigenen Kantons-
schule sehr wünschbar wäre, vom gewerblichen Stand-
punkte aber der endliche Ausbau der Handiverkerschule
Notwendigkeit sei. Aus dem 20jährigen Provisorium
müsse endlich einmal etwas Ganzes geschaffen werden.
Die heute bestehenden Verhältnisse sind unhaltbar ge-
worden nnd rufen nun energisch einer gründlichen Ver-
besserung. Die Notwendigkeit der Handwerkerschule wird
wohl von niemand mehr bezweifelt werden. Die stei-

gende Frequenz beweist dieselbe zur Genüge. Heilte mehr
als je werden Anforderungen an den Handwerker gestellt,
die eine tüchtige Bildung in Schiele und Beruf erheischen.
Die Handwerkerschule ist dazu berufen, dem künftigen
Handwerker eine gründliche Vorbildung zu geben. Die
Versammlung ist einstimmig der Meinung, daß, wenn
die Lösung der Kantonsschulfrage, mit welcher auch die-

jenige der Handwerkerschule eng verbunden ist, in die

Ferne gerückt werden sollte, der Gewerbeverein mit allen
ihm zu Gebote stehenden Mitteln die unverzügliche Förde-
rung zur Verbesserung der unhaltbaren Verhältnisse der
Handwerkerschule an die Hand nehmen müsse. Es ist
sehr zu bedauern, daß fortwährend Schüler wegen Platz-
mangel zurückgewiesen werden müssen infolge absolut
ungenügender und ungeeigneter Räumlichkeiten.

Holz-Marktberichte.
Holzverkauf nach Frankreich. Die Mitteilung, wo-

nach das Holzabkommen zwischen der Schweiz
und Frankreich neuerdings geregelt sei, muß dahin
berichtigt werden, daß kein neues Holzabkommen, wie
nach dieser Mitteilung angenommen werden konnte, mit
Frankreich abgeschlossen worden ist, sondern daß die

Regelung sich nur auf die Restlieferungen für die

Anfang Mai 1918 abgeschlossene Konvention, die bis

zum 31. Dezember erfüllt sein sollte, bezieht. Die fran-
zösischen Abnehmer machten nämlich im Dezember Miene,
den Standpunkt einzunehmen, daß alles Holz, das bis

zum 31. Dezember nicht abgeliefert sei, von ihnen nicht
mehr übernommen werden müsse. Es ist nun gelungen,
den Ablieferungstermin auf diese alte Konvention bis

zum 3 0. März zu verlängern, damit die Ware, die

vielenorts seit Monaten speditionsbereit auf den Sägen
liegt und infolge Wagenmangels und schlechter Wagen-

stellung von feiten Frankreichs im Sommer und Herbst
nicht abspediert werden konnte, zum Versand gelangen
kann. Ein Grund, deswegen die Lage auf dem Holz-
markt allzu zuversichtlich aufzufassen, besteht infolgedessen
nicht.

Vom Holzmarlt. Eine 200 Mann starke Versamin-
lung von Vertretern der Gemeinden, Korporationen und
Privatwaldbesitzern faßte an einer Tagung in Frauen-
feld nach einem Referate des Präsidenten des Thur-
gauischen Sägereiverbandes, Herrn Bachmann von
Ä ad ors, über die gegenwärtigen Holzmarktverhältnisse
einstimmig den Beschluß, an die zuständigen Behörden
das Geststch zu richten, es sei das Ausfuhrverbot
aus dem .Kanton, sowie das Verbot der Steige-
run g en aufzuheben. Ferner wurde beschlossen, für
die Waldbesitzer und die Holzhändler je eine besondere
Organisation zu gründen, um die gegenseitigen Interessen
besser wahren zu können.

Ein Holzproduzentenverband des Kantons Zürich
wurde in Zürich gegründet und zu dessen Präsidenten
Kantonsrat Rud. Streuli in Horgen gewählt. Die
Versammlung beschloß, bei den Bundesbehörden die

Aufhebung des G ant verbot es für Tannenholz
zu verlangen, das eine unnötige Schikane bedeute.

Smâàî.
v Baumeister Erwin Jecker-Asfolter in Grenchen

starb am 0. Februar im Alter von 37Hz Jahren an

.H.SSKS.
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